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Auszug 

aus dem Entwurf der Niederschrift der Sitzung der 
Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik vom 16.05.2017 

öffentlich 

2.1.1 3. Nahverkehrsplan der Stadt Köln 
0958/2017 

Frau Mauksch stellt den Nahverkehrsplan in der vorliegenden Fassung vor. Die Vor-
tragsunterlagen sind der Niederschrift als Anlage beigefügt. 

Herr Intveen macht darauf aufmerksam, dass die Präsentation zum Vortrag nicht in 
barrierefreier Form vorlag, so dass er als blinder Mensch sich nicht vorbereiten und 
auch nur bedingt dem Vortrag folgen konnte. Allein schon daran ist erkenntlich, dass 
Barrierefreiheit mehr als nur Barrierefreiheit für mobilitätsbehinderte Menschen um-
fasst. Der Nahverkehrsplan zeigt auf, was Bestand ist und was in den nächsten Jah-
ren noch zu tun ist, um den Nahverkehr barrierefrei werden zu lassen. Den Belangen 
der sehbehinderten Menschen wird nur teilweise, den Belange der hörgeschädigten 
und gehörlosen Menschen wird der Nahverkehrsplan gar nicht gerecht. Die im Nah-
verkehrsplan verwendeten Formulierungen lassen die Betroffenen auf viele Verbes-
serungen im ÖPNV hoffen, aber es muss allen Beteiligten klar sein, dass noch sehr 
viel zu tun ist. Dabei müssen geltende Absprachen stärker berücksichtigt werden. 

Herr Ladenberger ergänzt diese Ausführungen mit dem Hinweis, dass der vorliegen-
de Nahverkehrsplan das Ziel der vollständigen Herstellung der Barrierefreiheit bis 
2022 vorsieht. Hier wird aber nicht der Begriff Barrierefreiheit im Sinne des Behinder-
tengleichstellungsgesetz gemeint, sondern es sollen die Vorgaben z.B. der DIN 18 
040-3 umgesetzt werden, die in der Praxis für mobilitätsbehinderte Menschen immer 
noch nicht ausreicht und z.B. bei Hochflurbahnen einen für Rollstuhlfahrer*innen im-
mer noch schlecht zu überwindenden Höhenabstand und eine zu hohe Spaltenbreite 
zulässt. Die Barrierefreiheit müsse sofort hergestellt werden. Die Zielsetzung des 
Nahverkehrsplanes weist aber auf das Jahr 2022 hin, so dass der Zeitraum der Um-
setzung wieder erheblich verlängert wird. Daher kann der entsprechende Passus auf 
der Seite 240 (gedruckte Fassung) des Nahverkehrsplans nicht so stehen gelassen 
werden. 

Des Weiteren weist Herr Ladenberger auf den Passus auf Seite 174 (gedruckte Fas-
sung) zu „Mitnahme von E-Scootern im ÖPNV“ hin. Die rechtlichen und technischen 



  

Voraussetzungen, die die KVB AG bisher als nicht gegeben ansah, sind nun ermittelt 
und können umgesetzt werden. Eine weitere Verschleppung und damit die Verlänge-
rung des Mitnahmeverbots für E-Scooter bei der KVB AG kann daher nicht länger 
hingenommen werden. 

Die Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik beschließt einstimmig, dass die 
durch die Behindertenorganisationsvertreter eingebrachten Einwände in den Be-
schluss einfließen sollen. Die SAB beschließt daher wie folgt: 

 

Beschluss: 

Die Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik empfiehlt den Fachausschüssen 
des Rates wie folgt zu beschließen: 

Unter der Maßgabe, dass als Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens festgehalten 
wird: 

 Nachdem der Erlass des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Bauen, Woh-
nen, Stadtentwicklung und Verkehr (MBWSV NRW) zur Mitnahme von E-
Scootern in Linienbussen vorliegt, wird die KVB AG das Mitnahmeverbot für 
Elektro-Scooter in ihren Stadtbahnen umgehend aufheben. (S. 174) 

 Der weitere Schrägeinbau von Trittstufen in der Hochflurfahrzeugflotte erfolgt 
kontinuierlich im Rahmen der Hauptuntersuchung der jeweiligen Fahrzeuge. Bei 
der Terminierung der Umrüstung ist zu berücksichtigen, dass immer genügend 
Fahrzeuge für den täglichen Betrieb einsatzbereit sein müssen – auch für den 
Fall, dass Fahrzeuge in Folge von Unfällen oder technischen Störungen unerwar-
tet aus dem Verkehr gezogen werden. Der Umbau soll 2020 abgeschlossen sein. 
(S. 240) 

empfiehlt die Stadtarbeitsgemeinschaft den Fachausschüssen des Rates wie folgt zu 
beschließen: 

1. Der Rat der Stadt Köln beschließt den 3. Nahverkehrsplan der Stadt Köln in der 
überarbeiteten Fassung (Anlage 1). Die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens 
werden dabei Bestandteil des Nahverkehrsplanes der Stadt Köln (Anlage 2). 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die im Nahverkehrsplan enthaltenen Maßnahmen 
weiterzuverfolgen und zur Beratung vorzubereiten, mit dem Ziel, sie sukzessive 
den zuständigen Fachaus-schüssen und Bezirksvertretungen vorzulegen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig beschlossen 
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